An das

Fernmeldebüro für

· Wien, NÖ. und Bgld., 1200 Wien Höchstädtplatz 3

· Steiermark und Kärnten, 8010 Graz Marburgerkai 43 - 45

· Oberösterreich und Salzburg, 4020 Linz Freinbergstraße 22

· Tirol und Vorarlberg, 6020 Innsbruck Valiergasse 60


Betreff: Einzahlungsliste 
Für die Amateurfunkprüfung am ………………..

In ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

	Vor- und Zuname
	PLZ
	Geboren am, in
	Pr.Kat.
	CW
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	Gesamtbetrag:
	


Einbezahlt auf das Konto des BMVIT, PSK  BLZ 60.000, Kt.Nr. 5.040.003.

Verwendungszweck "Amateurfunkprüfung am ...; gesammelte Gebühren"
Eine Kopie des Einzahlungsbelegs liegt bei.

............................... , ....................... 




.........................................

           Ort 
          Datum 






Unterschrift

Aufstellung der Prüfungsgebühren (nur zur Information, nicht zur Vorlage beim Fernmeldebüro!).

Antragsgebühr:………………………………………………………………………….…….. 13,20 Euro.
§ 10. Für die Ablegung der Prüfung (§ 20 Abs. 2 AFG) beträgt die Gebühr............................. 14,53 Euro.

§ 12. Für die Ablegung einer Ergänzungsprüfung (§ 23 Abs. 3 AFG) beträgt die Gebühr ....... 10,90 Euro.

Für eine „Erst-Prüfung“ sind somit 27,73 Euro zu bezahlen, für eine Ergänzungsprüfung (Upgrade) 24,10 Euro.

Für das Zeugnis selbst sind (je Zeugnis bei „Doppel-Antreten“ zweimal!) 13,20 Euro zu bezahlen. Diese Gebühr wird nach erfolgreicher Prüfung eingehoben (bitte in Bar und genau mitbringen).

